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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 4 - Bürgerservice 

50-520 /Zr 

 

31.08.2022 2022-077 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales  13.09.2022                   

Verwaltungsausschuss  21.09.2022                   

 
 
Betreff: 

Einrichtung eines/einer ehrenamtlichen Senioren- und Behindertenbeauftragten für die 
Gemeinde Friedeburg 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach über die Einrichtung eines Beauftragten für 
Seniorenangelegenheiten in der Gemeinde Friedeburg beraten. Zuletzt reichte der VDK-
Ortsverband Friedeburg mit Schreiben vom 27.09.2017 einen entsprechenden Antrag ein, der 
durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 11.04.2018 an die Fraktionen zur Beratung 
verwiesen wurde.  
 
Als Ergebnis dieser Beratungen ist nun vorgesehen, eine/n ehrenamtlich tätige/n 
Seniorenbeauftragte/n zu bestellen, der/die gleichzeitig die Vertretung der politischen 
Interessen von Menschen mit Behinderungen übernimmt.  
 
Für die Wahrnehmung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit wird vorgeschlagen, analog zur Tätigkeit 
der/des Plattdeutschbeauftragten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € 
zu gewähren.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

1  2  3  
 
Gesamtkosten 
 
 

 
Jährliche Folgekosten 
 
600,00 € 

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
 
 
 

 
Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung.  
   sind im Haushaltsplan 2023 bei dem Produktkonto 3.5.1.01 mit jährlich 600,-- € 
einzuplanen. 
 

S I TZ U N GS VOR L AG E  
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Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:  
 
Der Einrichtung eines/einer ehrenamtlichen Senioren- und Behindertenbeauftragten für 
die Gemeinde Friedeburg wird zugestimmt. Der/die Senioren- und 
Behindertenbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
50,00 €. Die Verwaltung wird beauftragt eine entsprechende Stellenausschreibung 
vorzubereiten und durchzuführen.  
 
 
 
 
 
H. Goetz 
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